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Vorlage Nr.  45/2022 

für die Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses - Bereich Finanzen. 

Beratung in öffentlicher Sitzung: ja Anzahl Anlagen: 0 

 
 

Freigabe einer Verpflichtungsermächtigung zur Absicherung der Finanzierung der 
Marketingverträge für die jeweils zweite Saisonhälfte des Spitzensports 
 
 

A Problem 
Im Haushalt 2022 ist im Ausschussbereich 2 „Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten“ 
bei der Haushaltsstelle 6780/684 06 „Erlebnis Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss 
**VE**“ eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Die VE 
dient zur Absicherung der Finanzierung der zwischen der Erlebnis Bremerhaven GmbH und 
zwei Vereinen des Spitzensports geschlossenen Marketingverträge für die zweite 
Saisonhälfte. 
 

Dazu ist es erforderlich, die VE in Höhe von 500.000 € zu entsperren. 
 

B Lösung 
Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt, die genannte VE gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 3 
der Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2022 freizugeben. 
 

C Alternativen 
Keine, die empfohlen werden könnten. 
 

D Auswirkungen des Beschlussvorschlags 
Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung in 2022 dient zur Absicherung der Finanzierung 
der zwischen der Erlebnis Bremerhaven GmbH und den zwei Vereinen des Spitzensports 
geschlossenen Marketingverträge für die zweite in 2023 stattfindende Saisonhälfte. Folglich 
werden mit der angestrebten Beschlussfassung gleichzeitig die besonderen Belange des 
Sports berücksichtigt. 
 

Anhaltspunkte für weitere Auswirkungen nach § 35 Abs. 2 Satz 2 der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung sind der Stadtkämmerei nicht bekannt. 
 

E Beteiligung / Abstimmung 
Referat für Wirtschaft 
 

F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Nicht geeignet. Die Vorlage wird über das zentrale elektronische Informationsregister der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
 

G Beschlussvorschlag 
Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt, die genannte VE gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 3 
der Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2022 freizugeben. 
 
 
gez. Neuhoff 
 
Neuhoff 
Bürgermeister 


